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XXI. Jahrgang Nr. £> - Bern, 15. Febr. 1917

Ein eigen Heim, ein Schutz, ein Hort — Ein Zufluchts- and ein Sammelort.

Schweizerische

Lehrerinnen-Zeitung
Herausgegeben vom Schweizerischen Lehrerinnen -Verein

Erscheint am 15. jede3 Monats

Abonnementspreis : Jährlich Fr. 2. 50, halbjährlich Fr. 1. 25 ; bei der Post bestellt 20 Rp. mehr.
Inserate: Die gespaltene Petitzeile 15 Rp.

Adresse für Abonnements, Inserate etc.: Bachdruckerei Biichler & Co. in Bern.
Adresse für die Redaktion: Frl. Laura Wohnlich, Lehrerin, St. Ballen.

.Mitglieder des Redaktionskomitees ; Frl. Dr. Graf, Bern ; Fran Dr. Zurlinden, Bern; Frl. Bens, Zürich;
Frl. Blattner, Aarau; Frau Krenger-Kunz, Langenthal.

Diese Nummer enthält 28 Seiten, mInhalt von Nummer 5 : IV. Delegiertenversammlung. — Die freiwillige Bürgerinnenpriifung. —
Aus der Geschichte der bernischen Volksschule. — „Unsere Aktion" —- Aus den Sektionen. —
Mitteilungen und Nachrichten. — Unser Büchertisch. — Stellenvermittlung.

IV. Delegiertenversammlung
des

Schweizerischen Lehrerinnenvereins

Sonntag den 11. März, morgens 10 Uhr. im Hotel ..Bären" in Langenthal.

Traktanden :
1. Statutarische Geschäfte:

a) Jahresbericht und Rechnungsablage des Zentralvorstandes:
h) Jahresbericht und Rechnungsablage der Heimkommission;
c) Jahresberichte der Sektionen und Ortsgruppen;
d) Bericht und Rechnung der Redaktorin ;

e) Bericht der Statistischen Kommission ;

f) Bericht und Rechnung der Stellenvermittlung;
g) Festsetzung des Unterstützungs- und Subventionskredites für 1917 ;

h) Wahl der mit der Rechnungsrevision zu betrauenden Sektion ;

i) Wahl eines Mitgliedes der Redaktionskommission.
2. Abschaffung der Altersgrenze bei der Aufnahme in den Verein.
3. Unterstützung der „Lehrerinnen-Zeitung" durch den Verein.
4. „Die Lehrkräfte für den hauswirtschaftlichen Unterricht an den obern

Primarklassen und Fortbildungsschtden." Referat von Fräulein Schmid,
Höngg. — Diskussion.

5. Arbeitsprogramm für 1917.
6. Unvorhergesehenes. Mittagessen zu Fr. 3.
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Anträge.

Zu 2. Antrag des Zentralvorstandes: Die Altersgrenze für die Aufnahme
in den Schweizerischen Lehrerinnenverein ist aufzuheben und die betreffenden
Paragraphen der Statuten sind dementsprechend abzuändern.

Antrag der Sektion Aargau: Der Altersparagraph wird beibehalten. Der
Zentralvorstand erhält weitergehende Kompetenzen für Ausnahmefälle, bzw. die
Altersgrenze wird nach oben verschoben.

Antrag der Sektion Zürich : Der Altersparagraph soll stehen bleiben. Er
soll so ausgelegt werden wie bis anhin.

Antrag der Sektion St. Gallen: Vom 45. Jahre an soll eine Nachzahlung
von Fr. 6 per überzähliges Jahr erfolgen. Es liegt in der Hand des
Zentralvorstandes, diesen Betrag in gewissen Fällen ganz oder teilweise zu erlassen.

Zu 3. Antrag der Redaktorin: Um den durch erfreulich eifrige Mitarbeit
einerseits und durch die Behandlung von wichtigen Berufs- und Standesfragen
anderseits bedingten vermehrten Baumanforderungen genügen zu können, ergibt
sich für die „Lehrerinnen-Zeitung" die Notwendigkeit, jährlich einige Beilagen
einzufügen (Erhöhung der Seitenzahl von 24 auf 28). An den Schweizerischen
Lehrerinnenverein wird deshalb das Gesuch gestellt, die durch die Beilagen
verursachten Kosten aus seinen Mitteln zu decken.

Antrag der Sektion Aargau: Der Abonnementspreis der „Lehrerinnen-
Zeitung" wird um ein geringes erhöht.

Zu 5. Antrag des Zentralvorstandes: Die Sektionen des Schweizerischen
Lehrerinnenvereins prüfen die Frage der Lehrkräfte für den hauswirtschaftlichen
Unterricht an den obern Primarklassen und den Fortbildungsschulen.

Antrag der Sektion Baselstadt : Die Statistische Kommission wird beauftragt,

Material zu sammeln über das Bestehen von schweizerischen freiwilligen
und obligatorischen weiblichen Fortbildungsschulen und deren Lehrpläne.

Antrag des Zentralvorstandes: Auch in diesem Jahre werden Kurse über
das Arbeitsprinzip subventioniert..

Die freiwillige Bürgeriniienprüfung.
Referat von E. Zehnder, gehalten an der Generalversammlung des Bundes schweizerischer

Frauenvereine in Genf, 14. Oktober 1916.

Die Studienkommission für sozial-praktische Frauenarbeit tritt heute mit dem

Problem der freiwilligen Bürgerinnenprüfung an Sie heran, mit einem Problem,
das, soviel wir wissen, in dieser Form noch nie an einer Frauenversammlung,
weder des In- noch des Auslandes, behandelt wurde. Es sind neue Wege, die

uns heute gewiesen werden, und es braucht stets Mut und selbstvertrauende
Kraft, um solche zu betreten. Da jedoch unsere kleine Alpenrepublik schon seit
Jahrhunderten und auch in dieser furchtbaren Zeit des Weltkrieges ein bis jetzt
unangetastetes Ideal verkörpert, das Ideal des freien Mannes im freien Lande,
so dürfen auch die Frauen der demokratischen Schweiz nicht länger zögern, ihr
eigenes Bürgerinn entum als leuchtendes Idexl vor sich hinzupflanzen und
demselben mit allen Kräften des Herzens und des Geistes entgegenzustreben.

Gerade zum Dank für unser gnädiges Verschontbleiben vom Kriege gilt
es, edle Frucht zum reifen zu bringen als zukünftige Nahrung und Stärkung
unseres eigenartigen Volkstums. Wir glauben, dass die Schweizerfrauen gegen-


	

